
 
Frau Borowski dankte der Verwaltung und den anderen Fraktionen für die konstruktive 
Zusammenarbeit. Sie dankte auch dem SV Birlinghoven für Durchhaltevermögen, 
Hartnäckigkeit und Mut. Ein einstimmiger Beschluss sei ein schönes Signal pünktlich 
zum Weihnachtsmarkt  des SV Birlinghoven am kommenden Sonntag, zu dem sie auch 
im Namen des SV Birlinghoven einlade.  
Herr Lübken lobte die Zusammenarbeit mit dem SV Birlinghoven, aber auch die 
Zusammenarbeit des SV Birlinghoven mit dem TuS Buisdorf.  
 
Frau Reese merkte an, dass in Zukunft auch etwas für den Schwimmsport getan werden 
müsse. 
 
Herr Stiefelhagen lobte die Bezuschussung des Sportplatzes in Birlinghoven als guten 
Akzent für den Sport in einer Zeit, in der die sportlichen Möglichkeiten eingeschränkt 
sind. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Dr. Büsse teilte Herr Lindlar vom FD 3/50 mit, dass ein 
Bodengutachten erstellt worden sei, welches ergebe, dass für den Hybridrasen keine 
Probleme vorliegen. 
 
Herr Dr. Büsse, Herr Koculan und Herr Trinks wünschten dem SV Birlinghoven viel 
Erfolg mit dem neuen Hybridrasenplatz. 
 
 
 
Anschließend ließ der Vorsitzende über den Beschlussvorschlag abstimmen: 
 
 
 
Der Ausschuss für Kultur-, Sport- und Freizeit beschließt 
 
1. dem SV 1948 Birlinghoven e.V. einen Zuschuss zum eigenverantwortlichen Ausbau 

des Sportplatzes Birlinghoven in einen Hybridrasen-Platz in Höhe von 190.000,00 € 
zu gewähren. Voraussetzung hierfür ist, dass ein von der Verwaltung und dem SV 
1948 Birlinghoven e.V. abzuschließender Pachtvertrag und ein Vertrag über die 
Errichtung und Unterhaltung eines Großspielfeldes zustande kommen sowie dass 
der Ausbau in der in der Sportkommission am 09.06.2015 vorgestellten Art und Güte 
erfolgt. 

 
2. dem SV 1948 Birlinghoven e.V. nach Fertigstellung der eigenverantwortlichen 

Ausbaubaumaßnahme des Sportplatzes Birlinghoven für die Übernahme von 
Instandhaltungs-, Pflege- und Renovationsleistungen sowie für die Pflege von Teilen 
der Grünanlagen der Sportanlage einen jährlichen Zuschuss in Höhe der 
eingesparten Bauhofleistungen zu gewähren. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem SV 1948 Birlinghoven e.V. zu verhandeln 

und einen entsprechenden Pachtvertrag über die Grundfläche sowie einen Vertrag 
zur Errichtung und Unterhaltung eines Großspielfeldes abzuschließen, in dem auch 



die Zuschussmodalitäten geregelt sind. 


